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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Freitag , den 10. Mai 1912. 27. Jahrgang.

Bekanntmachung.
inHerstellung einer Wasserleitung i ..

B» “! ... Distrikt „Hinter Haingraben " wird»!tdweg Distrikt „Hinter Yaingraven wird
ZeLo**? fcjg *ux Gärtnerei Browser für die
^ ' § r Arbeit gesperrt.W*den  4 . Mai 1912.

gttfpw* Der Oberbü
S1821

Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
« . der am 2. Dezember 1911 erfolgten 28.

- behufs Rückzahlung auf die anfangs
3f4ige Stadtanleihe vom 18. August

-' Mi 3088 200 Ji  sind folgende Nummern
ä 200 Ji Nr . 13 44 113 158

W 304 335 358 361 432 470 523 538. q - O 3114 ööü  OUO OUi . ‘±04  tx IU 040 OOOSSI „gg 721 746 757  814 825 874 875588 o-5o aai 8:16  aas ain^ Si 915 932 934 936 938 940
MI Mt . . . Enn JJ  Q AR oÄöabe Q. ä 500 Ji Nr . 8 46 94 135 150

??7 274 290 318 320 390 419 434 498
M % 578  624 688  692 744 782 823 864
*2 M 881 882 935 970 999.
OT«änie R. 4 1000 Ji Nr . 8 57 89 92 136®UU’' . . ovn OOQ/Hn AKA7° 932 266 294 344 358 398 410 454

l?q 543  572 609 654 704 742 764 779
827 842 861 879 906 926 939 972 999 1014
480
.üü 1131 1224.

S . a 2000 Ji Nr . 10 34 102 113
«1 164 179 210 228 261 280 391 496.■ ■ orMr«;.kai/fi .c>rtt0 mp r .fto»w fvfprmt/f *,urViel« Anleihescheine werden hiermit zur Rüc

auf den 1. Juli 1912 gekündigt, und eUig auf den 1. Juli 1012 getunoigt , und es
E da an eine weitere Verzinsung der-

>lben nM mehr statt.
^ Die Rückzahlung erfolgt nach Wahl der Jn-

bei der Stadthauvtkasse dahier , bei dem
-MkLauieS. Bleichrödcr zu Berlin oder bei
ta Filiale der Bank für Handel und Industrie** . ** i . CVT1*.» Srtv Sam criÄrft
ja Frankfurta. M. in der nach dem Fsilligkeits-
ümine folgenden Zeit.

Aus früheren Verlosungen find noch nicht zur
kmlöiung gekommen:
* 1. Znm 1. Juli 1910.

19 ä 200 Ji.
_ _ 2. Zum 1. Juli 1911.

P 21 120 311 ä 200 Ji; Q . 838 ä 500 Ji;
S 100 595ä 1000 Ji.

Wiesbaden, den 15. Dezember 1911.
zM Der Magistrat.

?. 16

Bekanntmachung.
Sei der am 2. Dezember 1911 erfolgten 25.

Kilolmig behufs Rückzahlung auf die 3J4 %ige
Mtinleih« vom 1. Januar 1887 im Betrage
m 1800 000 M wurden folgende Nummern
smaotm

BuchstabeT. ä 200 Ji Nr . 13 21 61 63 80
89 117 135 143 171 186 223 247 280 333
366 409 425 452 485.

BuchstabeU. ä 500 Ji Nr . 10 41 77 96 107
124 148 184 205 242 277 300 301 315 333
344 425 448 470 478 479 541 566 611 626
669 699 784 753 762 777.

BuchstabeV. L 1000 Ji Nr . 24 57 77 98
123 141 165 190 239 246 285 305 343 385
416 453 494 535 561 592 611 658 711 760
184 806 821 837.

BuchstabeW. ä 2000 Ji Nr . 11 34 73 81
111 165 188.

Diese Anleihescheine werden hiermit zur Rück-
«kluug aus den 1. Juli 1912 gekündigt, und es
Met von da an ein« weitere Verzinsung der-

nicht mehr statt. Die Rückzahlung erfolgt
m Wahl der Inhaber bei der Stadthauvtkasse
»itt, oder bei der Deutschen Vereinsbank zu
mmkiurta. M. in der nach dem Fälligkeits-
ieiAim solgenden Zeit.

Rückstände aus früheren Verlosungen sind
MM vorhanden.

Stebaben, den 15. Dezember 1911.
Der Magistrat

» Bekanntmachung
forij , am  2 . Dezember 1911 erfolgten 21.
K Rückzahlung aus die anfangs
1 Stadtanleihe BuchstabeA vom
^1891 von 2 340 000 Ji sind folgende Rum-i gezogen worden
l/Eabe A I L 200 Ji Nr . 10 25 56 74 92
D id? US 158 166 183 188 203 238 245282

V" w 884 391 409 446 460.
Ä 6t  AIIü 500 JI Nr . 9 22 34 49 535? 76■w1 “ . lH 142 147 185 209 223 259

356 374 426 449 476 491 557 602
Vf 79? 829 909.

* iss J'AR 1 ä 1000 Ji  Nr . 23 60 90 90
367sm V 196 214 232 247 274 308 366

MH 474 495 504 559 587 598 654» S 730 749 773 790 820 848 865
SÄ * «10# 1095 1196.

» izg A 31 IV ä 2000 JI  Nr . 8 26 37 49
werden hiermit zur Rück-

9Wi 1912 gekündigt und es
^uicko .» » îne weitere Verzinsung der-... ... ...Mber

der
RüSMung erfolgt

bei - ex

'zu

,der hiesigen Stadthauvtkasse,
mkjm Seehandlung (Preußischezu Berlin , oder bei der Dresdner
aS ™ ^ Frankfurt a. M. in der

^ Eltstermiwe folgenden Zeit.
„Altzö. ' * 1 von Anleihescheinen sind wei°

Küä £  worden.
,Cc’iani(.n<niä  früheren Verlosungen sind

^ örn 15. Dezember 1911.
Der Magistrat.

^ Slbsn̂ ^ " ^ u»achunl,.
.Meiner. „ L m A « städtischen, zwischen

» Platterstraste gelogenen
^ .gerten Holzes wird vom 15.

°idcrb„,,^ ? 'E " " I Weiteres verboten,
^lndc müssen zur Anzeige gc-

2. April 19,2.
Der Magistrat . '

Bekanntmachung.
Unr Angabe des Aufenthalts folgender Personen

welche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

1. j des Büffetiers Albert Berger , geboren
am 25. 2.  1872 zu Feuerbach. — 2. des Schlossers
Georg Berghof , geboren am 20. 8. Id71 zu
Wiesbaden. — 3. der ledigen Emma Best,
geboren am 25. 9. 1883 zu Baden-Baden, —
4fdes Taglöhners Joh . Bickert , geb. am 17. 3. 1866
zu Schlitz. — 5. der ledigen Dienstmagd Karoline
Bock, geb. am 11. Dez. 1864 zu Weilmünster.
6. der ledig. Dienstmagd Anna Bongart ;, geb.
am 4. 3. 1887 zu Mainz. — 7. der ledigen An-
tonietta Brnisma , geb. am 9. 10. 1886 zu
Grafenhage. - 8. des Buchhalters Karl Buch»
geb. am 29. 4. 1880 zu Niederhofheim. — 9. des Tag¬
löhners Peter Decker, geb. am 22. Januar 1874 zu
Bielefeld. — lO. Les Taglöhners Albert Dietrich,
geb. am 24. 11. 1870 zu Gräfendornau. — 11
der Witwe Konrad Ernst , Tina geb. Flöcks , geb.
am 18. April 1874 zu Frankfurt a. W. — 12. des
Tagl. Robert Ewald , geb. am 30. 7. 1874 zu Posen.
— 13. des Mühlenbauers Wllh . Fayh , geb. am
9. Januar 1868 zu Oberoffleiden. — 14. des Tag-
löhncrs Max Gaebel , geb. am 22. 6. 1876 zu Brieg.
15. des Fuhrmanns Wilhelm Gruber » geboren am
27. 5. 1864 zu Eschenhahn. — 16. des
Zimmermädchens Katharina Grünling , geboren
am 26. Septbr . 1882 zu Durmersheim. — 17. der
Ehefrau des Kellners Edmnnd Held » Maria , geb.
Körle, geb. 19. März 1879 zu Hagen. - 18. Klara
Hermann » geboren am 31. 3. 1889 zu Wiesbaden.
— 19. Josef Hnndler , geboren am 9. 11. 1881
zu Görsroth . — 20. der geschiedenen Ehefrau des
Schreiners Peter Jung , Pauline geb. Fischer , geb
am 11. 12. 1882 zu Neckartheilfingen. — 21. des
Taglöhners Karl Junker , geb. am 5. 12. 1878
zu Limbach. — 22 August Keim , geb. am 29.
5 1873 zu Bierstadt. — 23. des Schlossergehilfen
Wilh . Klees , geb. am1. 2. 1878 zu Bessenbach. - 24.
der led-Anna Klei « , geb. am 25. 2. 1882 zu Ludwigs
Hafen. — 25. des Kutschers Ernst König , geb.
am 30. Sept 1883 zu Wiesbaden. — 26. des Schuh¬
machers Wilhelm Krüger , geb. am 27. 2. 1864 zu
Kirn. — 27. des Fuhrmanns Josef Kubicki,
geboren am 5. März 1873 zu Gnescn. — 28.
Albert Küppers , geboren am 17. 12  1865 zu
Königswinter. - 29. Christian Küster , geb.
am 7. 1.1875 zuDüsseldorf. — 30. des Glasreinigers
Heinrich Kuhman « , geb. am 16.6.1875 zu Biebrich.
— 31. der Plätterin Anna Kujak , geboren am 15.
10 1876 zu Sommin . — 32. des Kürschners Otto
Kunz, geb. 6. 9. 1883 zu Aussig. — 33. des Restau¬
rateurs Adam Lapp , geb. um 1. Sept . 1881 zu
Weisel. — 34. des Reisenden Brnno Leitzuer,
geboren am 23. 11. 1866 zu Rauße. — 35. des
Taglöhners Adolf Lewalter , geboren am
19. September 1873 zu Weinbach. — 36.
des Tapezierergehilfen Wilhelm Maybach , gebor.
ani 27. März 1874 zu Wiesbaden. — 37. der
ledigen Ludiska Marschall , geboren 24. Nov.
1877 zu Bauerbach. — 38. des Taglöhners Karl
Müller , geb. am 17. 10. 1868 zu Mayen — 39. des
Rhabanus Nanheimer , geboren am 28. 8. 1874 zu
Winkel. — 40. der Schneiderin Gertrude
Berger , geboren am 12. 9. 1887 zu Filehnc.
— 41. des Kaminbauers Wilhelm Reichardi,
geboren am 26. Juli 1853 zu Aschcrsleben
— 42. des Tapezierergehilfen Otto Reitzner,
geboren am 3. März 1885 zu Altenau und dessen
Ehefrau Helma , geb. Gruber . geboren am 6.
l . 1889 zu Wiesbaden. — 43. Dienstmagd Berta
Siüymling , geb. am 30. 5. 1884 zu Ncuwaudrum.
— 44. Wilhelm Schilling , geboren am 18. No¬
vember 1866 zu Wiesbaden. — 45. des Installa¬
teurs Heinr . Schmieder , geb. am 17. März 1872 zu
Krotziugeu. — 46. des Fuhrmanns Karl Schmidt,
geboren am 24. 5. 1856 zu Colmar i. E. —
47. der ledigen Karoline Schöfflcr , geb. 20. 3.
1879 zu Weilmünster. — 48. deS Kutschers Max
Schönbaum , geb. am 29. Mai 1877 zu Ober¬
dolleudorf. — 49. der Dienstmagd Anna Theo¬
bald , geb. am 3. Januar 1886 zu Frankfurt a. M.
— 50. des Berginvaliden Slugust Theyssen , ge¬
boren am 2. Jan . 1867 zu Styrum . — 51. Johann
Belte , geb. am 31. 7. 1872 zu Karlsruhe. — 52.
des Taglöhners Christ . Bogel , geb. am 9. Sept.
1868 zu Weinberg. — 53. der Elise genannt Lucia
Völker» geboren am 3. März 1882 zu Marburg. —
54. der Dienstmagd Emilie Wagner , geboren am
16. Aagust 1884 zu Basel. - 55. der Büffetiere
Marie Weischedel, geb. am 8. Sept. 1894 zu
Mainz. — 56. des Agenten Michael Wirth » geb.
am 16. 3. 1854 zu Geroda.

Wiesbaden, den 1. Mai 1912. (34618
Der Magistrat . Armenverwaltunq.

Bekanntmachung.
Frau Geheime Kommerzienrat Markus Berls

Witwe und die Erben des Dr . Ferdinand Berlo
baden in den Jahren 1881 und 1905 der Stadt¬
gemeinde Wiesbaden je 5000 .H  unter folgenden
Bedingungen übevwiesen:

1. Die Zinsen — 200 Ji  und 175 ,il  jährlich —
sollen verwendet werden zur Unterstützung von in
Wiesbaden geborenen und erzogenen 'bedürftigen
jungen Leuten nicht unter 14 Jahren zur Er¬
lernung eines Handwerks. Bezüglich der 4?Ligen
Zinsen von 5000 Ji  sollen junge Leute israeli¬
tischer Religion den Vorzug erchalten. Die Be¬
werber muffen gute Schulzeugniste besitzen und
sich tadellos geführt Haben. Ein« Kommission,
bestehend aus dem jeweiligen ersten Bürger¬
meister als Vorsitzendem dem Direktor der städti¬
schen Oberrealschule und dem Vorsteher der israe¬
litischen Kultusgemeinde Hat nach vorberiger . in
Hiestgcn Lokalblättern ergangener Aufforderung
zur Meldung , über die Zuteilung zu beschließen.
Der Beschluß ist sodann in den Blättern zu ver¬
öffentlichen.

2. Jeder Stipendiat soll die vollen Zinsen von
5000 Ji  während der Dauer von 3 Jahren , in
denen er Handivcrkslebrling ist, derart erhalten,
daß zunächst das Lehrgeld und die nötigen ande¬
ren Ausgaben daraus bezahlt werden. Der
Hiernach vorbleibcndc Rest soll bei der Sparkasse

der Nassauischen Landesbank angelegt und ihm
bei Eintritt der Mündigkeit ausgehändigt wer
den, um als Kapitalbeitrag bei der Selbständige
machung zu dienen.

Stirbt ein Stipendiat während der Lehrzeit,
so soll nach Vorschrift des 8 1 ein anderer an
seine Stelle treten . Stirbt ein Stipendiat nach
zuriickgelegter Lehrzeit, aber vor seiner Mündig
keit, so soll der bei der Sparkaste angelegte Be
trag dem Stiftungskapital zugeschlagen werden.

Bewerbungen um die jährilch 200 Ji  betragen
den Stipendien für. die Jahre 1912, 1913, 1914
sind unter Vorlage öer Schulzeugnisse bis 15. Mai
l. Js . Hierher einzureichen.

Die jährlich 175 JI  betragenden Kapital¬
zinsen find z. Zt . noch für bewilligte Stipendien
in Anspruch genommen.

Wiesbaden , den 17. April 1912.
34594 Der Magistrat , Armenverwaltung

Bekanntmachung.
Die Abfuhr des in sämtlichen städtischen Wal¬

dungen ersteigerten Holzes wind bis auf weiteres
verboten.

Wiesbaden , dein 9. Mai 1912.
34633_Der Magistrat.

'Bekanntmachung
betr. die Abhaltung von Walüfesten im hiesigen

Gemeindswadde
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ver¬
einen und Gesellschaften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet, datz sie unter sich geschlos¬
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maueranschlägen ufw. muß beson¬
ders qervorgehoben werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an - leicht bemerkbaren Stellen am und ruf dem
betr . Waldfesdplatze — auch bei den ^ ierAapf-
stellen — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaussichtigun« etwa beorderten oder
Wald- pp. Schutzbemnten̂ bezeichneten Stellen
«ruszuihängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden n»r an
zum . . . . — folgt Namen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen ab¬
gegeben."

Die Plakate müssen in großer deutlich erkenn¬
barer Schrift nach Anweisung des Akziseamts
ausgesührt fern.

Austerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla.
kate angebracht, noch Biermarken usw. vertrieben
oder̂ auf sonstige Weis« Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirst sich der Verein
bezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges festzusetzenden und im
Bevwaltungszwangsverfahren einziehbaren Ver¬
tragsstrafe von 50 JI.  Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er¬
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti¬
schem Wald jn der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei¬
nem Verein zur Verfügung gestellt; es ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Festplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Plätzeerteilt:
a) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen : *

1. auf dem Glasberg,
2. aus der Himmelswiose,
3. im Eichelgarten,
4. unter den Herreneichen,
5. im Distrikt Kohlheck,

(aus diesen Plätzen dürfen Tische und
Bänke ausgestellt werden);

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter a) weiter:

6. am Augusta-Viktoria-Tempel,
7. am Streckersloch, sog. Dachslöcher,

(auf ben_Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer¬
den).

4. Die Platzgebühr einschl. Reinigung, Uebcr-
wachung der Festplätze, sowie für Beseitigung et¬
waiger kleiner Beschädigungenwird wie folgt"fest¬
gesetzt und ist an die Stadthauptkasse für Relh-
nun g des Akziseamts zu zahlen.

a ) An Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
Für den Glasberg , die Himmelswies« und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herreneichen 20 M.
für den Distrikt Kohlheck 15 Ji.

b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 JH  u ;öö für

alle^ übrigen ausgeführten Plätze für den Tag
Größere Beschädigungen der Plätze müssen

nach^ allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonder?
vergütet werden. Hierüber entscheidet der Magi¬
strat mit Ausschluß des Rechtswegesendgültig.'

Mit dem Weldfeste etwa verbundene Luirdar-
ketten (Musik, Tanz usw.), welche nach der Lusr-
barLeitssteuerovdnung hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind, sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu ver¬
steuern.

D,e Gebühren sind im voraus an die Stadl¬
haupttasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer is!
im voraus an das Akziseamt,, Abfertigungsstelle
Neu-gasse 6 a, zu zahlen; die Gebühren w->rder-
nur zurücterstattet , wenn die Benutzung de?
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei
den mußt«.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen di
verwirkte Schankbetriebssteuer zur städtisch
Steucrkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes ist mindestens drei Tage vor der Veran¬
staltung bei der Akzis-övevwaltung eirrzrihoirn.

Dieselbe wird jedoch nur daun erteilt , wen»
lseiteus des Antragstellers eine Beschetuigr̂ng bei
städtischen Feuerwehrkommandcŝ wonach d-rselb-

Mehr als zweimal im Jähre wird demfewea
Verein di« Erlaubnis zur Mhaltung eines Wald,
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung ei¬
nes Waidfestes kann ohne' Angabe von Gründen
den verweigert werden.

6. Die Anweisung der Plätze erfolgt durch
das Akziseamt.

Vereine ustv., sowie alle, welche im Walde la¬
gern , haben in allen Fällen den Anweisungen der
For st beamten , Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akzrsede-
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. § 9
des Feld- und Forftpoli-zeigssetzes vom 1. Aspeii
1880), sowie die bestehendenVorschriftenüber den
Schutz und die Sicherheit des 38aldes und der
Schonungen inne zu 'halten (veryl. insbesondere

368 Nr. 6 des Reichsstrcstgeietzbuches, HZ gg und
44 des Feld- und Forj .poiizelgesetzL, 8 17 der
Regiecungspollzeiverordnung dom 4. Marz 1889).

7. Wald feste müssen in der Zeit dom 1. Juni
bis 1. September um 9 UHr abends, i.i der Ä>ri --
gen Zeit um 8 Uhr abends beendet sein.

8. Die aus den unter Za genannten Plätzen
etwa ausgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in der Frühe und falls
das Waldfest an einem Tage vor einem
Sonn - oder gesetzlichen Feiertag cbyehal-
ten wurde , am Abend desselben Tages
wieder envfernt werden. Auf dem dem Pulver-
Hause zu belvgenen Teile des Festptatzes„mrf dem
Glasberg " dürfen Buden, in -denen- gekocht oder
gebraten wird , nicht aufgestellt and Lampions ete.
nicht benutzt werden..

Wird diese Entfernung über den Vormittag
bztv. den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Bänke in das Eig-entum oer « tadtverwaltung
über, welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen. Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritter hat der Verein asto. oder herjemge,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat, zu vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäumt
sein sollte. Jn solchem Falle hat auch die Rach,
zahlung der unter 4 festgesetzten Abgaben zu er¬
folgen.

Wiesbaden , den 20. März 1910.
Der Magistrat.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit
Veröffentlicht.

Wiesbaden , den
34773

30. Avril 1912.
Städtisches Akrikeamt,

Auszug aus der Straßcnpolizci -Vcrordnung für
den Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1910.

4. Kindern unter 10  Jahren , welche sich nicht
in Begleitung erwachsener Personen befinden, so¬
wie Dienstboten oder Personen in unsauberer
Kleidung ist die Benutzung der in den öffentlichen
Anlagen und Straßen aufgestellten Ruhebänke,
welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden" oder
Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 10. Avril 1912. 34580

_ Der Magistrat.
Freibank.

Samstag , den 11. Mai 1912, morgens 7 Uhr.
Minderwertiges Fleisch von 1 Ochs zu 50 J .
3 Schweinen zu 55 -f , 1 Kalb zu 40 J,, (gek .)
Schweinsleisch M 40 $.

Fleischhändlern , Metzgern, Wurstbeoeitern ist
der Erwerb von Freibankslersch verboten, Gast¬
wirten und Kostgebern nur nnt Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet.
34628 Stadt . Schlachthok-Verwaltung.

sich verpflichtet, die Kosten der etwa erfo^ erii
werdenden feuerpolizeilichen Ueberwachnng
tragen, ^vorgelcgt wird.

3>

Bekanntmachung.
Jn der Parkstratze zwischen Bodenstedt-

und Fichtestraße soll im Juli ds. Js . mit dem
Umbau öer Fahrbahn und der Gehwege in
Teermakadam bezw. Mojaikpflaster begonnen
werden . Bis dahin müssen alle noch fehlen¬
den oder etwa zu verändernden Hausan-
'chlüsse an die Kabelnetze , das städtische Kanal¬
netz, oder die Haupt -Wasser- und Gasleitung
«rtiggestellt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
des Magistrats vom 1. November 1906 über-
die fünfjährige Sperrzeit für Aufbruch öer
neuen Straßendecken werden daher die betei¬
ligten Hausbesitzer und Grundstückseigen - i
tümer aufgefordert , umgehend bei den betref-
enden städtischen Bauverwaltungen die Aus-
sthrung der noch notwendigen Anschlußar¬
beiten zu beantragen.

Wiesbaden , .den 15. April 1912.
113 Städtisches Straßenbanamt.

Verdingung.
Die Herstellung einer Stützmauer ans der

Nordseite des Paulinenschlößchens, sowie die
Herstellung der Einfriedigungsmauer für das
Grundstück des Herrn Karl Peters , anläßlich der
Durchfübrung der Straße durch -das Panlinen-
schloßgelände, sollen im Weg« der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Anigebotsformular «, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungeu können iväbrenü -der Vormit-
t-agsdienststunden im Rathanse Zimmer Nr . 53
eingcseben, die Verdingungsunterlagen ausschließ¬
lich Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung
oder beste llgcldsreic Einsendung von 1 JI (keine
Briefmarken und nicht gegen Postnacknahmcj und
zwar bis zum 21. Ma -i er. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Auf¬
schrift versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 21. Mai 1912,
vormittags 11 Uhr.

im Ratha -use Zimmer Rr . 53 eimureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart 5er etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgesckricbencn>md ausgc»

sülltcn Vcrdingungssormular cingcreicktcn An¬
gebote werden bei der Zuschlagsertcilung berück¬
sichtigt.

Zuschlagsfrist : 21 Tage.
Wiesbaden , den 8. Mai 1912.

34775 Städtisches Straßenbauamt.
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